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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-318/04 

Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe i der Verord
nung Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbe
zogener Daten durch die Organe und Ein
richtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr verleiht dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten innerhalb der 
Grenzen, die sich aus der ihm übertragenen 
Aufgabe ergeben, ein Recht zum Streitbei
tritt in den beim Gerichtshof anhängigen 
Verfahren. 

Gemäß Artikel 41 Absatz 2 der Verordnung 
Nr. 45/2001 ist diese Aufgabe beratender 
Natur und bezieht sich auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie 
die Aufgaben nach Artikel 46 dieser Verord
nung und die Befugnisse nach deren Arti
kel 47. 

Daher ist der Streibeitritt des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten in einer Rechts
sache zulässig, die einen Rechtsakt zum 
Gegenstand hat, der die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten durch die Fluggesell
schaften betrifft. Denn es geht um einen Fall, 
der zu seiner Aufgabe gehört. 

(vgl. Randnrn. 14-18) 
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